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Marxistische Rechtstheorie zwischen 
Revolution und Stalinismus::' 
Das Beispiel Pasukanis 

l. 

Das Erbe von Marx und Engels auf re6mheoretischem Gebiet h:urt noe.' immer 
seiner wissenschaftlichen Erschließung l • Die Bemerkung von Pasukanis aus dem 
Jahre 19.14, daß die Beiträge zur marxis~isc.'en Recntstheorie »arm« seien, trifft 
mit Modifikationen die heutige Wirklichkeit~. Gleichzeitig dokumentiert sid1 
in der Gegenwart ein - legitimes - Forschungsinteresse an diesen Fragen, wie die 
gestiegene Zahl der Publikationen beweist. 
Die Diskussion um die marxistische Rechtstheorie wird durch die Existenz einer 
dogmatisierten sozialistischen Rechtstheorie in sozialistischen Ländern, besonders 
der Sowjetunion, :1.icht ebe:1. erleichtert.3 Die Zäsur, die der Stalinismus mit der 
revolutionären marxistischen Rec.'tstheorie~ vollzogen hat, perperuiert sie., bis 
heute. 
Der Wandel vom revolutionär-kritischen zum stalinistischen Rechtsbegriff voll­
zieht sich nun paradoxerweise in der Person eines Recntstneoretikers, der für 
viele mit der revol u~ionär-marxistischen Redmtheorie identisch ist, nämlich in 
Pasukanis5. Dieser Wandel soll in den folgenden Ausführungen nach'·ollzoge:1. 
we~den. Gleie.1zeitig wird die Frage gestellt, ob nic.1t bereits in dem frühen Werk 
von Pa.sukanis Anfänge einer Legitimationswissenschaft gelegt sind, wie dies 
z. B. Negt für den histOrischen Materialismus von Deborin und Buc.1arin aus­
geführt hat.6 

• überarbeitete F~ssung eines Vortr~ges, deo der Ve"fasser ~m ~~. 10. 197I in Wien geh~lte" 
b~t. Die Literaturbelege sind bev.'ußt kurz gehalten. 

1 AusfünrE6e Liter:tturna6weise und gle:6ze:tig Dokumentation wichtiser, teilweise ur.be­
k~nnter Te:tte enthält der demnä6st ers6:inen':e S~mmelb~nd \'on ""ir über .;;brxistlSC::: 
und Sozi~listis6e Re6tstneoriec (mit Beiträgen "on F. Lass~lle, K. :>la,,:, A. Menge~, F. =:". 
gels, K. K~utsky, E. Bernste:n, P. Stt:cb, A. Goj6baq;, I. Razumovskii, E. P~sukanis, A. 
Vysinskij, C6ikndze, P. Ch~lfina, A. R~ppoport, U. Cerroni, N. Poulantz:lS, W. P~ul). 

! PaSubnis, Ob,c:lja teorija pr~va i marksizm (Allsemeine Re6tsmeorie und :>1ar"ismus), 
3 ...... Moskau 1927; deutsche übersetzung unter dem Titel: P:ls6uk:lnis, Allgemeine RecHs· 
lenre und M:lrxismus (mit einer RezenslOn von Kul Korsch), 1966, S. 9, n:.6 der im folgen­
den zitiert wird. Zur Vereinheidi6ung der Transkription wird die Bibliotheksums6~:it ver­
w~ndt. 

3 Die Darstellung von Pfarr, Die Entwicklung der sowjetis6en Redltslehre, Köln 1968, b"n 
kaum :ds wissenschaftli6 bezei6net werden. Dazu meine demnä6st ers6einendc Kritik in 
ARSP. 

, Nachweise bei Reich. Oktoberrevolution und Re6t. KJ 1971, S. 133 if. 
$ Rosenb:lum, Zum Redltsbe:;rirr bei Stucb und P~subnis, KJ 1971, S. 143 ff., sowie P,U: 

und Böhle:, Rechtstheorie ~ls kritis6e Gesell$m~/htheorie, Rechtstheorie 197~. S. n, gene:J 
hieuui nicht ein. 

S Ne:;t, Einleitung zu: Deborin - Buch~rin, Kontroversen über di:llektis6cn und me6:lnistisc,<n 
~hteri~lismus, Fr:lnkfurtiM. 1969, S. 7 if. 
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/I. 

Das Leben und Wirken von Pasukanis ist kurz referiert. Ober seinen vorrevo­
lutionären Werdegang ist nichts bekannt. Sein Name taucht 19.24 wie ein Komet 
in der marxistischen Literatur auf. In Weiterentwicklung eines Vortrages vor 
der Kommunistischen Akademie veröffentlicht er sein berühmtes Werk ,.AlI­
gemeine Rechtstheorie und Marxismus«. Das Werk erlebt drei Auflagen bis 19.27 

und wird 1929 ins Deutsche übersetzt. In dieser Zeit ist Plsukanis neben Stucka 7 

der führende sowjetische Rechtstheoretiker, mit dem ' er gemeinsam die Zeit­
schrift »Revolution des Rechtes« herausgibt und die rechtswissenschaftliche Sek­
tion der Kommunistischen Akademie leitet. 
Der Sturz Buchlrins im Jahre 1929, der den Beginn des Stalinismus markiert, 
bleibt auf das Wirken von Pasukanis auch nicht ohne Einfluß. Obwohl er eine 
umbssende Selbstkritik an se inem Werk leisten muß, auf die noch eingegangen 
wird, gelingt es ihm, seine führende Position zu halten, ja sogar zu festigen. Er 
opfert dafür seine Freundschaft und Zusammenarbeit mit Stucka, mit dem er 
sich bei Herausarbeitung der Anfangsgrü~de der marxistischen Rechtstheorie 
verbunden wußte. 
Von 1931 bis 1937 ist er der theoretisc.~e Kopf der sowjetischen Redmwissen­
schaft. Er leitet das Institut für sowjetischen Aufbau der Akademie, gibt die in­
zwischen umbenannte rechts theoretische Zeitschrift heraus, wird zum Vizekom­
missar der Justiz ernannt und arbeitet in der Verfassungkommission von 1935/ 

36 mit. Ebenso plötzlich wie sein Aufstieg kommt auch sein Fall: Im Rahmen 
einer Hetzkampagne von Vysinskij und anderen wird er als Volksschädling ge­
branntmarkt und ohne gerichtlichen Prozeß in den Kelle:-n des NKWD erschos­
sen. Fortan dürfen seine Werke nicht mehr zitiert werden. Sein Name wird aus 
den Annalen der Rechtstheorie getilgt. 
Nach der Entstalinisierung im Verfolg des zoo Parteitages beginnt man wieder, 
sich objektiver mit Pasukanis auseinanderzusetzen8• Eine Renaissance seines 
Rechtsdenkens hat es jedoch, anders als bei Srucka, nicht gegeben. Insbesondere 
sind seine Schriften nicht neu aufgelegt worden . Es fehlt eine grundlegende Aus­
einandersetzung mit seinem rechts theoretischen Werk. 

Ill. 

Will man das rechtstheoretische Werk des frühen Pasukanis richtig yerstehen, 
so darf man nicht vergessen, daß Pasukanis hier eigentlich keine allgemeine 
Rechtstheorie, sondern eine ZivilredHstheorie vorlegt. Pasukanis schreibt selbst: 
,.Die Grundzüge des bürgerlichen Privatrechtes sind zugleich auch die charakte­
ristischen Merkmale des rechtlichen Oberbaues überhaupt<.!! PaSukanis beruft 
sich auf Ausführungen von Marx im ,.Kapital« und in der ,.Kritik des Gothaer 
Programmes«. Im »Kapital« hat Marx das Entstehen von Rechtsverhältnissen 
folgendermaßen skizziert: ,.Die Waren können nicht selbst zu Markte gehen 
und sich nicht selbst austauschen. Wir müssen uns also nach ihren Hütern um­
sehen, den Warenbesitzern. Um diese Dinge als Waren aufeinander zu beziehen, 

7 Dazu meine Einleitung zu: Stucka, Die re ... olution:;re Rolle von Recht und Staat, FranI<.· 
furtn!. 1969, S. :0 ff. 

a VgL z. ß . Strogo\·ic. U istokov sovetskoj juridiceskoj n~uki (An den Quellen der sowjetis6en 
RedltSwlssenscn.l/t). Soci~liSli':;esbj~ zakonnost '957. Nr. 10, S. '9 ff. 

• P:uuk:1nis a. a. 0., S. '3. 

J}f 
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müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verh:dten, deren Willen in 
jenen Dingen haust. so daß der eine nur mit dem Wil:en des anderen, also jeder 
nur vermittelst eines, beiden gemeinsamen \Villensakts sich die fremde \'7are 
aneignet, indem er die eigene veräußert. Sie mi:;sen sich daher wechselseitig als 
Privateigentümer anerkennen. Dies Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag 
ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein \'\'illensverhältnis, worin sich das 
ökonomische Verhältnis selbst widerspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- oder 
~ri!lensyerhältnisses ist durch das ökonomische Verhältnis selbSt gegeben«.lo In 
seiner "Kritik des Gothaer Programmes« macht Man Ausführungen über die 
Regelung gcsellsch:1.fl:licher Verhältnisse nach der proletarischen Revolution. 
Z,,;ar ist d:ts Privateigentum an cen Produktionsmitteln abgeschafft. jedoch er­
folgt die Verteilung noch nicht nach dem kommunistisc.t,en Prinzip: »Jeder n:1ch 
seine:1 Fähigkeiten, jed~m nach seinen Bedürfnissen«. Es bedarf also weiterhin 
des, wie Man: ausdrücklich sagt, »bürgerlichen Rechtes" zur Regelung der indi­
viduellen Anteile an den Konsumtionsmitteln. Der -enge bürgerliche Rechts­
horizont« ist noch nicht überschritten. Dies geschieht erst in der höheren eigent­
lich kommunistischen Phase der Gesellschaft.«l1 Lenin übernimmt diese· iXußerun­
ge:1 yen ~L1.rx und stellt ausdrücklich fest, daß es nac.1 der proletarischen Revo­
lution nur ein bürgerliches Recht, nicht ein anderes, erwa sozialistisches Recht 
gibt. l: 
Beiden Bemerkungen von Man;: ist ein kritisd}er Zugang zur Rechtstheorie eigen, 
der auch an anderen Stellen wiederholt wird. Pasubnis glaubt daher, das Erbe 
von Marx richtig aufzunehmen, wenn er in seinem theoretischen Werk die »hi­
stOrische Bedingtheit der Rechtsiorm«13 aufdecken will. Sie liegt nun aber darin, 
daß sich das Recht als juristische Vermit:lu:1g des Warer.\·erkehrs darstellt. D:;.s 
Recht bildet sich als ein Produkt der Geld - Güterzirkuiation und des äquivaien­
ten TaUSc.1es. Hat die Politökonomie von Man;: die E:ltstehung von Warenver­
hälenissen mit den Begriffen des Waren besitzers, der Ware, des Geldes usw. er­
kläre, so will Pasukanis diese Erkenntnisse für die Rechtstheorie anwenden. Der 
Kategorie des Warenbesirzers en:spricht die Rechtssubjektivirit, dem Warenaus­
tausch das Vordringen der Ver;:ragsform. Dem Durchsetzen des \'7arenverkehrs 
in der Politökonomie der kapitalistischen Gesellschaft geht der »reale Prozeß 
der Verrechrlichung menschlicher Beziehungen«u parallel. Der ökonomische \va­
renfetischismus setzt sich im Red}ts/c:;·sd7ismlls der bürgerlichen Geseilschaft fort. 
Es e:1tstehen nicht nur die allgemeinen ahstrakte:1 Kategorien des Privatrechts, 
sondern auch die Ideologie der Rechtmaatlichkeit, die für den bürgerlichen Sta::t 
sch!echthin konstituierend ist. Pasukanis schreibt: .Nur die bürgdich-kapitali­
stische Gesc!lschaft schafft alle notwendigen Bedingungen dafür, daß das juri­
stische Moment in den gesellschaftlichen Beziehungen vollständige Bestimmtheit 
erlange«.lS 

Für die Rechtstheorie folgt daraus die weittragende Konsequenz, daß es Re6t 
im eigenclic.1en Sinne nur in der bürgerlichen Gesellschaft abstr:lkter Ware:1-
besitzer gibt. »Nur wenn die bürgerlichen Verhältnisse voll entwickelt sinc, 
nimmt das Recht abstrakten Ch2.rakter an. Jeder Mensch wird zum Me:1schcn 
überhaupt, jede Arbeit wird zur gesellschaftlich nützlichen Arbeit überhaupt, je-

10 MEW :3, S. 99 f. 
11 MEW '9, :0 f. 
1: Lenln, St"t und Revolut:on, Berlitl (Osr) 1967, S. 98 n. 
13 P,subnis •. , . 0., S. 37. 
U A .•. 0., S. 11. 
15 A .•. 0., S. 30. 
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des Subjekt wird zum abstrakten Rechtssubjekt. Zugleich nimmt auch die Norm 
die logisch vollendete Form des abstrakten J.IIgemeinen Gesetzes J.n. DJS juri­

stische Subjekt ist ein in den Wolkenhimmel versetzter, J.bstrJ.kter Waren be­

sitzer".15 
Die wesentliche Konsequenz der PJ.Sukanis'schen Rechtstheorie ist eine empfindli­
che RedHktion des Rechtsbegriffrs, die zu seiner Revolutionierung führt. Die 

bürgerliche GesellschJ.ft enthält den Höhepunkt, :lber auch die Apotheose der 
Rechtsentwicklung. DJ.s Recht vor der bürgerlichen Gesellschaft ist gleichsam nur 
eine Vorform, während, .die Beziehung der WJ.renproduzenten zueinander die 
:Im höchsten entwic.~elte, J.llseitige und vollendetste rechtliche Vermittlung her­
vorbringt, dJ.ß folglich jede allgemeine Rechtslehre und jede -reine Jurispru­
denz" eine einseitige, von allen übrigen Bedingungen abstrJ.hierte Beschreibung 
der Beziehungen von Menschen sind, die J.uf dem Markte als WJ.renbesitzer 
auftreten. ~ 17 

Nach der proletJ.rischen Revolution bnn für überzeugung von Pasubnis das 
Recht nur in den engen Grenzen, die ~hr:rc J.ufgezeichnet hJ.t, Bedeutung erlan­
gen. In dieser übergJ.ngsperiode herrscht ein DUJ.lismus von Rechtsregeln und 
technischen Regeln. Die Rechtsregeln knüpfen J.n den Warenverkehr an, soweit 

er in der UbergJ.ngsphJ.se, d. h. jetzt der Neuen Okonomischen Politik, noch 
zuge!J.ssen ist. Die technischen Regeln organisieren den Produktions- und Aus­
tausc.~bercic.~ des soziJ.listischen Sektors. Die technische Regel wird von dem 

MerkmJ.I des Zweckes gekennzeichnet, während die Rec:htsregel als Vermittlung 
des äquivJ.lenten GüteraustJ.usches eigentlich z'lvcck los ist .• Für die RechtSord­
nung ist Selbstzweck nur die Warenzirkubtion«.18 

Diese gJ.nz kurz und rudimentär skizziene Rec.~tstheorie zieht weittragende 
Konsequenzen nach sich. Ein proletJ.r!sches oder sowjetisches Recht, von dem 
Stucka gesprochen hatte, kJ.nn es naturgemäß nicht geben. Nur das bürgerliche 
Recht wirkt in der übergangsphase zum Sozialismus und Kommunismus. PJ.su­
bnis schreibt unter Berufung J.uf Mar:rc: -Die überbleibsel des äquivalenten 
Tausches, die auch in einer sozialistischen Produktionsorganisation erhalten blei­
ben (bis zum übergang des entwickelten Kommunismus), werden die sozialisti­
sche Gesellschaft zwingen, sich zeitwei lig den -engen bürgerlichen Rechtshori­
zont" einzuschließen, wie dies auch 1farx vorausgesJ.gt hat«.lg Dadurch v,'ird 
die RedltSform als solche jedoch nicht etwa proletJ.risch oder soziJ.listisch: .Man 
muß also im Auge behalten, dJ.ß Moral, Recht und StJ.at Formen der bürgerli­
chen Gesellschaft sind. Ist auch das Proletariat gezv,'ungen, sich dieser Form zu 

bedienen, so bedeutet das keineswegs die Möglichkeit, dJ.ß sie sich in der Richtung 
ihrer Durchdringung mit sozialistischem Inhalt weiterentwickeln. Sie sind niche 
imstande, diesen Inhalt in sich aufzunehmen, und werden nach Maßgabe seiner 
Realisierung J.bsterben «.20 

PJ.sukanis beobachtet daher einen Dualismus zwischen Reche und technischer Re­
gel in der übergangsphase. Das Reche als Ausdruck, genauer: Rudiment bürger­
licher Verhältnisse stirbt ab, technische Regeln gewinnen an Bedeutung. In der 
kommunistischen GesellschJ.ft haben die technischen Regeln, das Prinzip der 
Zweckmäßigkeit und die Politik dJ.s J.bstrakte bürgerliche Recht besiegt. 
Die Rechtstheorie von PJ.sukanis mündet damit in einer FundJ.mentalkritik des 

11 A. a. 0 ., S. 99 f. 
11 A. a. 0., S. 16. 

11 A. a. 0 ., S. 77. 
11 ..... a. 0., S. 13. 

'0 ..... a. 0., S. 141. 

[57 
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IJ8 Rechtsbegriffes, die in der Absterbetheorie endet. Ist dJ.s Recht seinem Begriff 
nach Produkt der 'W'J.renzirkul:nion, so muß es J.bsterben, wenn diese durch die 
PbnwirtschJ.ft ersetzt wird. P:lsubnis geht d:lmJ.ls noch dJ.von J.us, dJ.ß es in 
einer PlanwirtschJ.ft keinen WarenJ.usr.J.usch mehr gibt - eine These, die der SrJ.­
linismus spiter in der Lehre vom ~soziJ.listischen WarenJ.ustJ.usch" ausdrücklich 
verworfen hJ.t. Er schreibt: ~Das Absterben von Kate;;orien des bürgerlichen 
Rechts wird unter diesen Bedingungen das Absterben des Rechts überhJ.upt be­
deuten, d. h. dJ.s Verschwinden des juristisc.1en ~10mentes aus den Beziehungen 
der Menschen untereinander«.!1 Diese Rechtstheorie führt dazu, die Beschäfti­
gung mit dem Recht als wissensduftiich irrelevant abzutun. Auch hier sei an dJ.s 
WOrt von l\hrx erinnert, daß das Recht keine eigene Gesc.1..ichte habe.:! Die 
Ideologie des Rechtes ist endgültig entlarvt. 
Unter dem Einfluß von PJ.5ubnis ist dJ.her in der Sowjetunion J.m Ausgang der 
zwanziger Jahre die Rechtswissenschaft faSt völlig zum Erliegen gekommen. Die 
Lehre von P:.sukanis verhindert, daß eine neue, sozialistische oder proletarische 
Rechtsideologie entsteht, die Leg itim:ltionsfunktionen übernimmt. Der Angriff 
gegen das Recht ist, wie in jeder konsequenten marxistischen Rechtstheorie, ein­
heidi6: er bezieht sich sowohl auf dJ.s bürgerliche Recht als auch auf das über­
gangsrecht nach Durchführung der proletarischen Revolution. Es gibt nur die 
theoretische Grunds.:l.tzkritik am Recht überhaupt. Revolution und Recht werden 
antithetische Begriffe. Die Revolution der Produktionsverhältnisse beseitigt den 
bürgerlich-rec.1dichen überbau bzw. läßt ihn in den von Marx genannten Gren­
zen für eine übergJ.ngszeit bestehen. Die ideologische Revolution attJ.ckiert die 
bürgerliche Rechtsideologie in Form der Rec.1tsStaadichkeit. 
P:.sukanis erkauft allerd:ngs diese Wendung der marxistischen Rechtstheorie mit 
problematischen Prämissen. Auf die polit-ökonomisc.1en Mißverständnisse im 
Werk von Pasukanis, die teilweise in dem von 1'.1arx nicht einheitlich bestimm­
ten Wirken des Waren austausches in den verschiedenen Gesellschaftsformen be­
dingt sind, soll hier n:::'1;: eingegangen werden. Bereits oben wurde darauf hinge­
wiesen, daß Pasukanis die revolutionierenden Konsequenzen seiner Rechtstheo­
rie nur dJ.durch erreicht, daß er den Rec.1tsbegriif stark einengt. Damit is: aber 
wenig gewonnen, denn es bleiben andere Bereic."te des Geseilschaftslebens, die 
ebenfalls durch Normen, wenn auch nicht durch Rechtsnormen geregelt werden 
müssen. Rosenbaum weist unter übernahme der Kritik Stuckas mit Recht da­
rauf hin, daß es auch in der bürgerlichen Gesellsc."taft zahlreiche Herrschaftsver­
häl tnisse gibt, z. 13. im Arbeitsrecht, die sic.1 nicht ausschließlich durch das ,\\'ir­
ken des ~"\qui\"alenzgesctzes des Warenverkehrs erklären lassen. 23 

Wenn PJ.subnis selbSt RechtS- und technische Regeln gegenüberstellt, so muß 
er si6 den Vorwurf ge:J.llen lassen, hier einen bloßen E:iketrentausch yorzu­
nehmen. Die Unterscheidung zwischen Recim- und technisc.1en Regeln wird 
nämlic.' dadurch bedingt, daß der Re6tsbegriif auf Kosten der technischen Re­
geln s::ark reduziert wird. PaSukanis weist zwar einen Weg, den engen bürger­
lichen Rechtshorizont zu überschreiten, vermag jedoch nicht die Emanzip:Hion 
des Menschen zu begreifen. Seine revolutionäre Redmiehre is;: daher nur auf 
einem Gebiet wirklich revolutionär, nämlich in der Hinterfragung der Grund­
kategorie des bürgerlichen Rec.1tes. Der andere Aspekt, inwieweit in einer so­
zialistischen Gesellschaft autoritär-z""angshafte RegelungsmechJ.nismen über-

:1 A. :1. 0., S. )4. 

:-: MEW ), S. )1:. 

:3 Rosenb:1um •. :1. 0 ., S. I p. 
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h:lupt noch erforderlich sind, sei es auch durch die Politik oder duren teennisene 
Regeln, wird von ihm nient gestellt und d:lmit :lUch nient be:l.ntwortet. Da der 
Reentsbegriff zu eng ist, bnn er keine emanzip:ltorischen Forderungen in sien 
aufnehmen, obwohl l\brx und Engels selbst vom Appell an das .Recht« der 
Proletarier sprechen, um deren revolutionäres Bewußtsein zu senärfen.:( Die 
Em:lnzipation erfolgt nient durch das Recht, sondern gegen das Recht, führt aber 
zu den autoritären Regelungsmech:lnismen teennisen-planerisener Beziehungen. 
Andere Rechtscheoretiker der frühen Sowjeezcit, wie z. B. Rejmer, gehen 
viel weiter, wenn sie für eine Ersetzung der Produktions- und AustJ.usenver­
hältnisse duren die intuitive Gerechtigkeit des Prolet:l.riats anstelle des früheren 
Zwangsrecntes mit seinem Ideologiecn:uakter eintreten.:s 

In dieser Gegenüberstellung von Recht und technischen Regeln, von bürgerlienen 
Reentskategorien und politisenen Maßnahmen des Proletariats liegt der Ansatz­
punkt, an dem Pasukanis' spätere Legitimationstheorie anknüpfen konnte. Es 
kam nur d:lrauf :ln, den Begriff der Politik mit dem des Reentes wieder zu ver­
binden und das proletarisene Recht als Ausdruck der Politik der Dikt:lrur des 
Proletari:lts neu zu definieren. Die Dialektik seiner eigenen Reentstheorie will 
es, daß hier bereits die Grundpositionen der späteren stalinistisenen Wendung in 
der sowjetischen Reentstheorie aus geformt sind. 

IV. 

Die stalinistisene Wende von PaSubnis vollzieht sien in mehreren Etappen, die 
sien mit den Jahrgangszahlen 1929, 1930, 1931 und 1936 skizzieren lassen. Auf 
sie wird gleien näher eingegangen. Die Analyse des Werkes von Pasukanis soll 
gleichzeitig einen Beitrag zur Theorie der Genese des Stalinismus auf dem Gebie­
te der Rechtstheorie liefern. 
Worin bestehen nun die Merkmale einer stalinistischen Reencscheorie? Sie liegen 
zunächst in einer Verherrlienung des Rechtsbegrirres. Nicht mehr die Theorie 
vom Absterben der Reentsform, sondern von der vollen Entfal wng des Redm­
begriffs im proletarisenen Staat ist das eigentlich Neue der stalinistisenen Rechts­
theorie. Die Warnung des frühen PaSukanis, daß sich das Proletariat kritisch 
gegenüber dem eigenen Staat und Reent verhalten müsse, wird vergessen. Mit 
dem Aufbau des Sozialismus in einem Lande muß auch das Recht eine be­
stimmte Kategorie in dem neu zu senanenden GeselJsmafl:ssystem sein. Die For­
mel vom proletarisenen übergangsreent, wie sie zunächst Stucka gebraent hJ.t=s, 
genügt nient mehr, um diese Knderungen im rec.~tlichen Oberbau theoretisch zu 
erfassen. Das Recht wird eine Form der Politik der Diktatur des Proletaric:tsY 
In ihm :iußert sien der staatliche Wille der Diktatur des Proletariats. An die 
Stelle einer soziologischen Rechtslehre tritt eine ausschließlien normative Rechts­
lehre, die nient em.:lnzipatorisch, sondern machtorientierc ist. Nient die Gesell­
senafl:sverh:iltnisse, sondern der Staat, genau genommen die obersten Organe 
der Partei,bestirnmen die Gesellsen:lfl:sform und die damit verbundenen recnt­
tienen Regelungs- und Senutzmöglichkeiten. Dies äußert sich sogar in der etwas 
absurden, später wieder aufgegebenen Lehre, daß die Diktatur des Proletariats 

U MEW ), S. )05. 

U bei Re idJ :l. a. 0 ., S. 144. 

n A. a. 0., S. q). 
I: Kurs sovetskogo 60zj:ljstvennogo pr:lva (Kurs des sowjetiscnen Wirtsc:haftsre6tsl, hrsg. von 

Paiukan .. und Giocburg, Bd. I, Moskau 19)$, S. 6. 
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160 die ~Produktivkraft der sozialistisdlcn Gesellsduft« sei. D3.s Verhältnis von Ba­
sis und überbau wird damit subjektivistisch umgestülpt; der überbau hat nicht 
nur, wie es Engels in seine:1 sp:iten Schriften andeutet, eine aktiv-schöpferische 
RolIe!S, sondern er bestimmt gleichsam die Basis. Damit soll die sogenannte 
~Revolution von oben« auch ideologisch gerechtfertigt werden. 
Pasukanis kämpft an vorderster Front des Stalinismus. Er schwört nicht nur 
eigenen Positionen ab, sondern formuliert das neue stalinistische Rechtsversdnd­
nis. Pasukanis leitet damit in seiner stalinistischen Phase eine folgenschwere. bis 
heute nicht überwundene Entwicklung der marxistischen Rechtstheorie ein. Die 
marxistische Rechtstheorie spaltet sich in zwei Zweige: Sie ist einerseits eine 
LegitimationswissenschaA:, die die Aufgabe hat, die Veränderung des rechtlichen 
überbaus der sozialistischen Gesellschaft theoretisch nachzuvollziehen, anderer­
seits setzt sie sich nicht immer wissenschaftlich mit dem bürgerlic:ien Rech aus­
einander. Auf eine allgemeine Erforschung des Rechtsphänomens, wie sie das 
frühe Werk yon Pasukanis ~Allgemeine Rechtstheorie und Marxismus« impli­
ziert, wird damit yerzichtet. Es gibt keine allgl?ml?ine marxistische Rechtstheorie 
mehr, sondern in Wirklichkeit zwei, substantiell verschiedene Rechtstheorien: 
die Theorie vorn proletarische:1 oder sozialis,ischen Recht, und die Theorie des 
bürgerlidlen Rechts. Konseque:1terweise widmet Pasukanis der Theorie vom 
proletariscIlen oder soziaiistischen Rec.':t seine Aufmerksamkeit, während er den 
zweiten Zweig der marxistiscIle:1 Recmtheorie völlig vern;lchlässigt. 
Ich komme nun zu den ei"zelnen Etappen des Kurswandels ,'on Pasukanis, 
an de:1en sich die He:ausbildung und DUrc.1SetZung stalinistisc.1er Positionen sehr 
deutlich nac.1weisen läßt. In einem Aufsatz aus dem Jahre 1919 über "Die Wirt­
schaft und die Rechts:egulieru:1g. vollzieht Pasukanis die erste Kurskorrektur.::9 
Er untersucht die Rückwirkung des überbaus auf die Basis und kommt zu de: 
überraschenden Feststellung, daß die überbauorganisation, nämlich der Staat, 
zu einem Teil der Basis wird. An sein früne:es Werk knüpft er i:1soweit an. als er 
die Absterbetheorie wieder aufnimmt: »Für uns ist es heute ohne Streit, daß die 
wachsende Bedeutung der be"--ußten Regulierung wirtse:hafHic.1er Prozesse und 
überhaupt die Ausarbeitung des be"IV-ußten Kollektivwillens auf Grundlage des 
historischen Mate:ialismus als besonderes Kennzeichen der sozialistischen Gesell­
schaft nicht gleichbedeutend ist mit einer wachsenden Rolle des Rechtes, sondern 
umgekehrt yon seinem unyermeidlidlen Absterben begleitet wird.«30 
Ein zweiter Aufsatz aus dem Jahre 19JO, betitelt :>Die Lage an der theoretischen 
Redltsfront«, beinhaltet ein v;eiteres Zur0.cknehmen eigene: Positionen.~l Hier 
interessiert nicht so sehr die Kritik an »bürgerlichen Positionen« in der sowjeti­
schen Rechtswissenschaft ur:.d die Kritik an Stucb, sondern vielmehr die Selbst­
kritik, die P2.sukanis gegen sein eigenes Buch ridmt. Er e:klärt, daß er die Be­
deutung der ;,,[a:ktbeziehungen für das Re6t überschätzt habe. Sein Werk habe 
nicht genügend Di;llektik besessen, um das Recht als Einheit des Klasseninhaites, 
des Klassenwesens und der Klassenform darzustellen. Er habe Inhalt und Form 
künstlich getrennt. Seine Rechtstheorie p;lsse eigentlich nur auf das bürgerliche 
Privatrecht, ohne jedoch die Kennzeichen allen Rechtes aufzuzeigen. Allerdings: 
Auch hier hält Pasukanis an seiner Absterbetheorie fest. Er fordert ein beweg­
liches System der proletaris6en Politik, nidlt ein System des proletarischen 
Rechts. Das Recht darf die \'orv;ämbe';;egung nidlt hindern. Die revolutionäre 

:s MEW 37. S. ~65; ji, S. 491. 
z. Revoliucii~ pr~v:>. 19'9, :-.Ir. 4-5. S. IZ. 

ZO A. :>.. 0 .• S. I.4. 

31 Sovetskoe gosud~rst\"o i revoli"cii:>. pr:>.va (SGiRP) 1930, Nr. 11-12, S. :5 if. 
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Gesetzlichkeit ist eine politische, nicht eine juristische Aufgabe. Pasukanis drückt 
damit aktuelle Erfordernisse der Zeit der Kollektivierung aus. Weiterhin legt 
pa.sukanis Wert darauf, daß das Obergangsrecht keine eigenständi!;e Funktion 
hat. Er wendet sich gegen den Begriff des proletarischen Rechts. Die Obergangs­
periode ist, wie Marx gelehrt habe, keine besondere Formation. Im Gegenteil, 
die Formel vom proletarischen Recht habe ausgesprochen konservative Ele­
mente. 
Allerdings, diese Neuformulierung seiner eigenen Position ist nicht konsequent. 
Wenn Pasukanis seinem früheren Buch vorwirft, den Rechtsbegriff zu eng ge­
faßt zu haben, weil er sich nur an den Warenverkehr anlehnt, so besteht kein 
Grund mehr, auf die besondere Kategorie des proletarischen Rechts zu verzich­
ten. Auch die Trennung von Recht und Politik leuchtet nicht ein, denn das Recht 
kann bewußt als Instrument der Politik eingesetzt werden, was dann auch der 
stalinistischen Praxis entspricht. PaSubnis bnn daher nicht auf halbem Wege 
stehen bleiben, sondern muß, da er von seinen frühen Positionen bereits teilweise 
abgerückt ist, auch die Konsequenz dieses . Weges tragen. In seinem Grundsatz­
referat 193 I zu dem ersten Kongreß der sowjetischen Staats- und Rechtsfunktio­
näre, der die neuen stalinistischen Doktrinen gleichsam offiziell zum Bestandteil 
der Rechtstheorie macht, formuliert er auch dann entsprechend den nächsten 
Schritt.32 Er widerruft die Absterbetheorie und seine Behauptung, daß das 
Sowjetrecht keine besondere Kategorie sei. Nac.' der neuen Lehre gibt es jetzt 
ein einheitliches Sowjetrecht, dessen einheitliche Quelle die Diktatur des Proleta­
riats, d. h. der Staatswille, nicht die Gesellschaftsyerhältnisse sind. Dieses Sowjet­
recht ist einheitlich, weil die Politik der Diktatur des Proletariates einheitlich 
formuliert wird. Zwar meint Pasukanis noch, daß sich diese Kategorie des 
Sowjetrechtes ständig in dialektischer Bev .. egung befinde und nicht zu einem 
starren abstrakten System zusammenwachsen könne. Ein ewiges Recht sei dem 
Marxismus fremd. Dennoch: hier handelt es sich um Rückzugsgefechte, nicht um 
neue theoretische Erkenntnisse. Die Rechtskricik ist längst umgeschlagen in eine 
Rechtfertigung des Rechtsbegriffes. Der Rec.1.tsbegriff wird nicht mehr soziolo­
gisch, sondern normativ gefaßt. 
Die Resolution dieses Kongresses geht im wesentlichen vom Referat von Pasu­
kanis aus und verurteilt gleichzeitig den abstrakten Zugang von PaSukanis zum 
Recht.3~ Dabei bezeichnet sie PaSukanis als neben Stucka bedeutendsten Rechts­
theoretiker der Sowjetunion. Hier wird sehr deutlich die neue Theorie des über­
gangsrechts als formeller Ausdruck der Diktatur des Proletariats verkündet. 
Die Anerkennung einer besonderen Eigenschaft des Sowjetrechts folgt nach der 
Resolution aus seinem Klassencharakter, der Oktoberrevolution, der Diktatur 
des Proletariats, der Nationalisierung, dem Sieg der sozialistischen Elemente 
über die kapitalistisenen, aus der Einheit des Systems des Sowje:rechtes, aus der 
wirtsenaftlichen Encwicklung hin zum Sozialismus, sowie aus der Einheit der 
Politik.3~ 

Aber auch diese Formulierung, an der PaSukanis den entscheidenden Anteil hat, 
genügt dem System des Stalinismus noch nicht. Die Verfassung von 1936, an 
deren Ausarbeitung pa.sukanis beteiligt ist, ohne daß wir allerdings seinen theo­
retischen Anteil daran genau kennen, bringt eine weitere Stärkung des Rechts­
begriffes mit sich. Die Verfassung installiert den Sozialismus als eigene Gesell­
schaftsform, der auf dem sozialistischen Eigentum an Produktionsmitteln und 

I! SGiRP 1931 Nr. I, S. ~9. Deutsen dernn~enst in dem zu I angezeigten S:unmelb2J1d. 
» SGiRP 1931 Nr. 3, S. ISO. 
U A. a. 0., S. 1.47. 
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dem Sptem der Planwircsdufl: beruht. Dem entspricht, im Bereich des über­
baus, der sozialistische Staat und als eigene Kategorie das sozlalimsdJe Recht. 
Auch hier gibt Pasubnis in einem selbstkritischen Artikel aus dem Jahre 1936, 
seiner wohl letzten Xußerung, die neue Lehre bekannt.35 Seine eigene Absterbe­
theorie, gerade etwa 10 Jahre alt, bezeichnet er als ~opportunistischen Unsinn«. 
Die Marxsd1e Lehre vom bürgerlichen Recht der übergangszeit wird weginter­
pretierc, indem PaSukanis behauptet, hier handele es sich nicht eigentlich um das 
bürgerliche Recht, sondern nur um die äußere Form des bürgerlichen Rechtes, 
die unter den gegebenen Gesellschansbedingungen einen völlig neuen Inhalt er­
hält. Seine Meinung, daß Recht, Staat und Moral bürgerliche Formen seien, 
bezeichnet er als fehlerhafte Lehre, die »nichts mit dem Marxismus-Leninismus 
gemeine habe. Das neue Recht des proletarischen Sta~ltes wird als sozialistism 
bezeichnet, wobei die sozialistische Qualität zurückdatiert wird auf den Zeit­
punkt der Oktoberrevolution: :>Die große sozialistische Oktoberrevolution hat 
dem kapitalistischen Privateigentum einen Schlag versetzt und hat den Anfang 
für ein neues so;<::ialistisches System des Rechtes gelegt ... Hierin liegt die Grund­
Gge für den Begriff des sowjetischen Rechts und sein sozialistisches Wesen als 
Recht des proletarischen Staates. Genau diese Sätze nimmt Vysinskij ein Jahr 
später auf, kehrt sie aber gegen die (längst abgeschworene) frühe Lehre von 
Pasukanis. 

v. 

Rekapirulieren wir kurz noch einmal die Etappen in der Rechtstheorie von Pa­
sukanis: Von einer kritischen Re:ntstheorie gelangt er zur Verherrlici1Ung des 
Rechtsbegriffes der Sowjetgesellschaft. Aus seiner allgemeinen Rechtslehre wird 
eine gespaltene Rechtstheorie einerseits für das Sowjeuecht, andererseits für d.as 
bürgerlich-kapitalistische ReciH. Das revolutionäre Pathos der Rechtslehre, das 
sich in der Absterbediskussion äußert, wird zugunsten einer ideologischen Legi­
timation des bestehenden Rechts aufgegeben. Mußte si6 vom frühen Pasukanis 
auch das Sowjet recht die ideologiekritisme Hinterfragung gefallen lassen, so 
wird hierauf später völlig verzichtet. Der Rechtsbegriif ist nic.'·!t mehr soziolo­
gisch, an eine bestimmte Form der Güterproduktion gebunden, sondern norma­
tiv, vom Willen der jeweils herrschenden Klasse abgeleitet. 
Dieser radikale Kurswechsel, der in der Geschichte der Rechtstheorie der Neuzeit 
seinesgleic:.~en hat, wirft die Frage auf, ob hierin die persönliche Tragik eines 
bedeutenden Gelehrten liegt, oder 00 bereits der Ausgangspunkt von Pasukanis 
verfehl t ist. 
Meiner Ansicht nam hat PaSukanis die Basis-Oberbaulehre nie richtig verstan­
den und sie weder in seinem frühen Werk noch in seinen späteren Schritten e:s:­
plizit angewandt.35 Ich erinnere an das WOrt von Marx, daß das Recht nie 
höher ist :1Is die ökonomische Gestalrung und die dadurch beding-;:e Kulrur­
entwicklung der Gesellschaft.J7 Dies impliziert einen wesentlich wei:eren Rechts­
begrirr, als ihn Pasukanis in seiner allgemeinen Rechtslehre 1924 enrwickelt hat. 
Die plakative Gegenüberstellung von Rechtsregel und technis6er Regel ist die­
sem noch zu formulierenden Rechtsbegriff fremd. 

3l 50vetskoe gosud>.rsn-o 1936 Nr. 3, 5. 8. Engiis6 bei ]aworsky, 50"jet Politieat Thougat. 
1967.5. jlf · 

~6 Vgl. meine E:nlcirung zu Stuck:. >.. >.. 0., S. 37 If. 
" ?>IEW 19.5.11. 
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